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AMTSBLATT
DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

SCHIEFERGEBIRGE

AMTLICHER  TEIL

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Öffnungszeiten
Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 16.00 Uhr

Freitag 09.00 bis 11.00 Uhr

EINWOHNERMELDEÄMTER

PROBSTZELLA

Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag kein Sprechtag
Freitag 09.00 bis 11.00 Uhr

LEHESTEN

Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr

GRÄFENTHAL

Montag 14.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr

Die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
können jedes Einwohnermeldeamt im Bereich der
Verwaltungsgemeinschaft nutzen.

STANDESAMT 

PROBSTZELLA

Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 16.00 Uhr

Freitag 09.00 bis 11.00 Uhr

Information zur

Fälligkeit von Steuerraten

Am 15. August 2016 sind die Grund- und Gewerbesteuerraten
für das III. Quartal 2016 fällig.

Wir fordern hiermit alle Steuerpflichtigen auf, die fällige

Steuerrate sowie bestehende Rückstände (auch Hundesteuer,

Mieten, Pachten, allgemeine Friedhofsgebühren) auf eines der

folgenden Konten unter Angabe des Kassenzeichens zu

überweisen.

für die Einheitsgemeinde PROBSTZELLA:

bei der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN DE06 8305 0303 0000 0001 67
BIC HELADEF1SAR

für die Stadt LEHESTEN:

bei der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN DE24 8305 0303 0000 2112 06
BIC HELADEF1SAR

für die Stadt GRÄFENTHAL:

bei der Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN DE07 8305 0303 0000 3700 10
BIC HELADEF1SAR

bei der Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt
IBAN DE31 8309 4454 0325 2636 01
BIC GENODEF1RUJ

Zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs besteht die Möglichkeit,

eine Einzugsermächtigung zu erteilen.
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Bekanntmachungen

Bekanntmachung
zum Markterkundungsverfahren

für den Breitbandausbau
in der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

I. Geplantes Erschließungsvorhaben

Die VG Schiefergebirge – bestehend aus der Einheitsgemeinde

Probstzella, der Stadt Lehesten und der Stadt Gräfenthal – plant,

den flächendeckenden Ausbau eines Next Generation Access-

Netzes (NGA) zu unterstützen, um die derzeitige Unterversorgung

in den Gebieten der VG Schiefergebirge zu beheben. 

Die VG Schiefergebirge möchte in einem ersten Schritt die

sogenannten „weißen Flecken“ der NGA-Versorgung verifizie-

ren, um anschließend in den Gebieten, in denen ein Marktversagen

festgestellt wurde, die Versorgung mittels Fördermaßnahmen

sicherzustellen. 

II. Vorhandene Breitbandversorgung

Laut Breitbandatlas des Bundes (www.zukunft-breitband.de –

Stand 15. Juli 2016) werden im Zielgebiet derzeit folgende

Techniken vorgehalten:

Beschlüsse

Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung der

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge fassten in ihrer

Sitzung am 6. Juli 2016 im öffentlichen Teil folgende

Beschlüsse:

Beschluss-Nr. 029/2016
Außerplanmäßige Ausgabe

Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung stimmen der

außerplanmäßigen Ausgabe der HHST 81001.94000 – Beratungs-

leistungen Breitbandausbau – in Höhe von 50.000 Euro zu.

Die Deckung erfolgt über die Einnahme-HHST 81001.3600 –

Bundesmittel Breitbandausbau –.

Beschluss-Nr. 030/2016
Vergabe von Beratungsleistungen für den Breitbandausbau
in der VG Schiefergebirge

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft

Schiefergebirge beschließt die Vergabe der Beratungsleistungen

für den Breitbandausbau im gesamten Gebiet der Verwaltungs-

gemeinschaft an die Firma

IBZ Neubauer GmbH & Co. KG

Am Waldstadion 3

07937 Zeulenroda-Triebes

in Höhe von 45.696,00 Euro.

Der Gemeinschaftsvorsitzende wird ermächtigt, die Beratungs-

leistungen zu beauftragen.

Erweiterte Öffnungszeiten
im Einwohnermeldeamt und im Standesamt

Obere Gasse 1, 07330 Probstzella

Samstags-Sprechstunde

Voranmeldungen für die Samstags-Sprechstunde im

Einwohnermeldeamt sowie im Standesamt bitte unter 

Telefon 03 67 35/4 61 24
(Einwohnermeldeamt)

Telefon 03 67 35/4 61 25
(Standesamt)

Impressum
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Markt 8, 07330 Probstzella

Telefon: 03 67 35/46 10, Fax: 03 67 35/4 61 55

E-Mail: info@vg-schiefergebirge.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil:

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Sven Mechtold, Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeinde Probstzella

Sven Mechtold, Bürgermeister

Stadt Lehesten

René Bredow, Bürgermeister

Stadt Gräfenthal

Peter Paschold, Bürgermeister

Für die sachliche Richtigkeit von Informationen der Zweckverbände oder

von Gemeinden zeichnen diese selbst verantwortlich.

Das Amtsblatt erscheint in der Regel einmal monatlich.

Es wird an alle erreichbaren Haushalte in der Verwaltungsgemeinschaft

Schiefergebirge kostenlos verteilt.

Im Bedarfsfall können Einzelexemplare über die Verwaltungsgemeinschaft

Schiefergebirge

- Sekretariat

Markt 8, 07330 Probstzella

- Bürgerbüro

Obere Marktstraße 1, 07349 Lehesten

- Bürgerbüro

Marktplatz 1, 98743 Gräfenthal

kostenlos – bei Postversand gegen die Erstattung der Versandkosten –

bezogen werden.

Redaktionsschluss:

In der Regel 10 Tage vor Erscheinen des Amtsblattes.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.

Rücksendung nur bei Rückporto.

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil:

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge (Verwaltung)

Für die inhaltliche Richtigkeit im nichtamtlichen Teil

zeichnen die jeweiligen Autoren.

Gesamtherstellung, verantwortlich für Anzeigenannahme und kostenlose

Verteilung:

Satz & Media Service Uwe Nasilowski

Straße des Friedens 1, 07338 Kaulsdorf

Telefon: 03 67 33/2 33 15, Fax: 03 67 33/2 33 16

E-Mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Firma Satz & Media Service, Inhaber Uwe Nasilowski,

gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.
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III.Inhalt der Markterkundung

Die Europäischen Leitlinien der Gemeinschaft für die
Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen im
Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau sowie die
Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unter-
stützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation
Access (NGA)-Breitbandversorgung (Stand: Juni 2015)
verlangen für die Förderung eines NGA-Ausbaus zunächst
die Rückfrage bei bereits vorhandenen Anbietern nach deren
Ausbauabsichten. 

Wir richten daher an Sie als tatsächlichen oder potentiellen Anbie-
ter im Gebiet der oben bezeichneten Kommunen die nachstehend
aufgeführten Fragen:

1. Vorhandene NGA-Netze

1. a) Welche Up- und Downloadgeschwindigkeiten werden
bereits heute von Ihrem Unternehmen in den Gebieten der
vorbezeichneten Kommunen erreicht?

1. b) Werden bereits heute von Ihrem Unternehmen in den
Gebieten der vorbezeichneten Kommunen NGA-Netze
betrieben, die jedem Teilnehmer eine Übertragungsrate
von mindestens 30 Mbit/s Downstream zuverlässig
ermöglichen oder haben Sie bereits in solche Netze in den
vorgenannten Gebieten investiert? 

1. c) Wenn Sie Frage 1b) mit „Ja“ beantwortet haben: 

In welchen Kommunen/Ortsteilen/Bereichen genau ist
dies jeweils der Fall? Wir bitten um Darlegung einer
adressgenauen Zuordnung.

2. Geplante NGA-Netze

2. a) Ausbauabsicht

aa) Bestehen bereits heute seitens Ihres Unternehmens
konkrete Ausbaupläne, die in den nächsten drei Jahren
einen entsprechenden Ausbau in den Gebieten der
vorbezeichneten Kommunen mit einem NGA-Netz vor-
sehen, dass jedem Teilnehmer eine Übertragungsrate
von mindestens 30 Mbit/s Downstream zuverlässig
ermöglicht?

(Sollte dies der Fall sein, in welchen Kommunen/
Ortsteilen/Bereichen genau ist dies jeweils der Fall?
Wir bitten um Darlegung einer adressgenauen Zuordnung). 

bb) Bestehen bereits heute seitens Ihres Unternehmens konkre-
te Modernisierungs- und Ausbaupläne, in den nächsten
drei Jahren in ein bereits in den Gebieten bestehendes
Infrastrukturnetz zu investieren, so dass jedem Teilnehmer
eine Übertragungsrate von mindestens 30 Mbit/s
Downstream zuverlässig ermöglicht wird?

(Sollte dies der Fall sein, in welchen Kommunen/
Ortsteilen/Bereichen genau ist dies jeweils der Fall? Wir
bitten um Darlegung einer adressgenauen Zuordnung). 

cc) Wird durch Ihr Unternehmen der Aufbau eines NGA-
Netzes, das jedem Teilnehmer mindestens 30 Mbit/s
Downstream zuverlässig bietet, durch die Nutzung
bestehender alternativer Infrastrukturen oder die
Inanspruchnahme vorabregulierter Vorleistungen oder
eines bezuschussten Darlehens in den nächsten drei Jahren
erfolgen?

(Sollte dies der Fall sein, in welchen Kommunen/
Ortsteilen/Bereichen genau ist dies jeweils der Fall? Wir
bitten um Darlegung einer adressgenauen Zuordnung). 

2. b) Meilensteinplanung

Um Ihre Ausbaupläne im Rahmen der Breitbandstrategie
der VG Schiefergebirge berücksichtigen zu können,
benötigen wir weitergehende Informationen bzw. eine
rechtsverbindliche Bestätigung des Ausbaustatus bzw. der
Projektmeilensteine Ihrer Ausbauplanung. 

Wir nehmen Bezug auf die Vorgaben der Rahmenregelung
der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des
Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation Access
(NGA)-Breitbandversorgung (NGA-Rahmenregelung)
sowie den Ausführungen in den „Leitlinien der EU für
die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen
im Zusammenhang mit schnellem Breitbandausbau“
(Mitteilung der Kommission, 2013/C 25/01).

Nach § 4 Abs. 10 der NGA-Rahmenregelung kann die
Bewilligungsbehörde vom Betreiber verlangen, die mit
dem Breitbandausbau verbundenen Verpflichtungen ver-
traglich niederzulegen. Diese vertragliche Vereinbarung
kann verschiedene „Meilensteine“ vorsehen, die innerhalb
des Dreijahreszeitraums erreicht werden müssen. In der
Fußnote 13 hierzu wird ausgeführt:

„Ein Betreiber muss in diesem Zusammenhang nach-

weisen, dass er innerhalb des Dreijahreszeitraums einen

wesentlichen Teil des betreffenden Gebiets erschließen

und einem wesentlichen Teil der Bevölkerung den

Anschluss an das NGA-Netz ermöglichen wird. 

Die ausbauwillige öffentliche Hand kann von jedem

Betreiber, der Interesse am Bau einer eigenen Infrastruk-

tur im Zielgebiet bekundet, verlangen, ihr innerhalb von

zwei Monaten einen glaubhaften Geschäftsplan, weitere

Unterlagen, wie Bankdarlehensverträge, und einen

ausführlichen Zeitplan für den Netzausbau vorzulegen. 

Zusätzlich müssen die Investitionen innerhalb von zwölf

Monaten anlaufen und die meisten für die Projekt-

umsetzung erforderlichen Wegerechte erteilt worden sein.

Weitere Projektmeilensteine können jeweils für Zeiträume

von sechs Monaten vereinbart werden.“

Soweit Sie die Ausbauabsicht eines NGA-Netzes in den Gebieten
der vorbezeichneten Kommunen bekunden möchten, haben wir
Sie aufzufordern, rechtsverbindlich zu erklären:

In welchem der genannten Kommunenteile (straßenzuggenau)
bestehen seitens Ihres Unternehmens konkrete Ausbaupläne, die
in den nächsten drei Jahren einen entsprechenden Ausbau mit
einem NGA-Netz vorsehen, das eine Übertragungsrate von min-
destens 30 Mbit/s Downstream und/oder Upstream ermöglicht?

Soweit entsprechende Ausbaupläne bestehen, bitten wir um
Übersendung eines rechtsverbindlichen, glaubhaften Geschäfts-
plans sowie eines ausführlichen Zeitplans für den Netzausbau, der
beinhaltet, dass die Investitionen innerhalb von zwölf Monaten
anlaufen und die meisten für die Projektumsetzung erforderlichen
Wegerechte erteilt worden sind. 

Weitere Projektmeilensteine sind jeweils für Zeiträume von sechs
Monaten darzulegen und würden mit Ihnen entsprechend
vereinbart. 
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Wir fordern Sie auf, uns die vorstehend aufgeführten Erklärungen

und Dokumente bis zum: 

Montag, 19. September 2016

an folgende Adresse:

WIRTSCHAFTSRAT Recht – BHVSM

Bremer Heller Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Frau Isabel Auf der Horst

Bleichenbrücke 11

20354 Hamburg

zukommen zu lassen. Die vorgenannten Dokumente/Erklärungen

würden Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung zwischen

Ihnen und der VG Schiefergebirge werden.

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Probstzella, 19. Juli 2016

Sven Mechtold

Gemeinschaftsvorsitzender

Ausschreibung „Winterdienst“ 

für den Stadtbereich Ludwigsstadt 

und die Ortsteile

Die Stadt Ludwigsstadt sucht für die Winterdienstsaison

2016/2017 und 2017/2018 zuverlässige Dienstleister, die

den Winterdienst komplett oder für einzelne Ortsteile

übernehmen. 

Im Räum- und Streuplan der Stadt Ludwigsstadt sind

ca. 35 km (einfach) Ortsstraßen zu räumen.

Die zur Durchführung der Arbeiten benötigten Träger-

fahrzeuge mit Streuer und Pflug (einschließlich Räumleisten

aus Gummi) sind einschließlich der erforderlichen

Betriebsstoffe vom Dienstleister zu stellen.

Streustoffe wie Salz und Splitt werden von der Stadt zur

Verfügung gestellt und müssen im Bauhof geladen werden.

Entsprechende Angebote können getrennt nach Stadtteilen

(Ludwigsstadt 11,54 km, Lauenstein 8,63 km, Ebersdorf

5,59 km, Steinbach/Haide, 2,20 km Lauenhain 7,26 km),

aber auch insgesamt abgegeben werden.

Die Vergütungssätze sind entweder pro Einsatzkilometer oder

pro Einsatzstunde anzugeben. Anbieter, die ihre Fahrzeuge

mit GPS-Geräte ausgestattet  haben oder ausstatten lassen,

werden bevorzugt.

Der Winterdienstvertrag soll für mindestens zwei Jahre

abgeschlossen werden, längere Laufzeit denkbar. 

Entsprechende Angebote sind bis zum 15. August 2016

abzugeben im:

Rathaus Ludwigsstadt

Lauensteiner Straße 1

96337 Ludwigsstadt

Telefon 0 92 63/ 9 49 15 

Fax 0 92 61/ 62 81 88 51

E-Mail wabnik@ludwigsstadt.de

Zwangsversteigerung

Amtsgericht Rudolstadt

AZ: K160/11

Das im Grundbuch von Unterloquitz, Blatt 70, Grundbuch-

amt Saalfeld, eingetragene Grundeigentum:

lfd. Nr. 2 Gemarkung Unterloquitz,

Flur 1 Flurstück 146/30,

Gebäude- und Freifläche Unterloquitz,

Laasener Straße 28 zu 217 qm,

Einfamilienhaus, zweigeschossig,

nicht unterkellert,

Dachgeschoss nicht ausgebaut,

Grundstück zu 80 Prozent überbaut und hängig,

Baujahr ca. 1900,

ab 1993 teilweise modernisiert,

insgesamt mangelnder baulicher Zustand,

ca. 124 qm Wohnfläche

(Angaben ohne Gewähr, auf das Gutachten wird verwiesen ) 

soll:

am Donnerstag, 18. August 2016

um 09.00 Uhr

im Gerichtsgebäude

Breitscheidstraße 133

07407 Rudolstadt

im Saal 4 – durch Zwangsvollstreckung – versteigert werden. 

Der gemäß 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzte Verkehrswert beträgt: 

Blatt 70 lfd. Nr. 2 25.000,00 Euro

Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks

aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im

Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von

Geboten anzumelden und wenn der Gläubiger widerspricht,

glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des

geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung

des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und

den übrigen Rechten nachgesetzt werden. 

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder

des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird

aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder

einstweilige Einstellung des Verfahren herbeizuführen, widrigen-

falls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des

versteigerten Gegenstandes tritt.

Es ist zweckmäßig, spätestens zwei Wochen vor dem Termin eine

Berechnung der Ansprüche – getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen

und Kosten – einzureichen und den beanspruchten Rang

mitzuteilen. Der Berechtigte kann dies auch zur Niederschrift

der Geschäftsstelle erklären.

Die nächste Ausgabe des

AMTSBLATTES der VG Schiefergebirge

erscheint am 2. September 2016.

Redaktionsschluss

ist der 23. August 2016.
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PROBSTZELLA

Einladung
zur Informationsveranstaltung

für die Gemeinschaftsbaumaßnahmen
Geschossweg im OT Arnsbach

und Lichelsweg im OT Unterloquitz

Eine Informationsveranstaltung
für alle GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER (Anlieger-
grundstücke) des GESCHOSSWEGES findet statt:

am Dienstag, dem 23. August 2016

um 18.00 Uhr

im Vereinshaus Arnsbach 

und eine Informationsveranstaltung
für alle GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER (Anlieger-
grundstücke) des LICHELSWEGES findet statt:

am Mittwoch, dem 24. August 2016

um 18.00 Uhr

im Vereinshaus Arnsbach 

zu der ich Sie herzlich einlade.

Themen:

- Information zur geplanten Baumaßnahme

- Erläuterung der Berechnung und Erhebung

von Ausbaubeiträgen

- Anfragen

Sie werden in dieser Versammlung umfassend über die

Baumaßnahme insgesamt sowie über Rechtsgrundlagen,

Ansatzflächen- und Beitragsermittlung und über Zahlungs-

möglichkeiten im Zusammenhang mit der Erhebung des

Straßenausbaubeitrages für Ihr Grundstück informiert und

können dazu Ihre Fragen stellen.

Vertreter des Bauplanungsbüros, des ZWA Saalfeld-Rudolstadt,

der Verwaltungsgemeinschaft sowie des mit der Beitrags-

berechnung beauftragten Büros stehen Ihnen für Ihre Fragen zur

Verfügung.

Bitte nutzen Sie diese Veranstaltung zu Ihrer Information!

Sven Mechtold

Bürgermeister

Beschlüsse

Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella fasste in

der Gemeinderatssitzung am 30. Juni 2016 im öffentlichen Teil

folgende Beschlüsse.

Beschluss-Nr. 135/2016
Ermächtigungsbeschluss zur Umschuldung von Darlehen

Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella ermächtigt

den Bürgermeister, für das Haushaltsjahr 2016 Umschuldungen

von zwei Sparkassen-Darlehen vorzunehmen. Es sind eine

hinreichende Zahl von Angeboten einzuholen sowie die best-

möglichen Konditionen auszuhandeln. Dem Gemeinderat ist über

die getroffene Entscheidung zu berichten.

Beschluss-Nr. 136/2016
Kreditaufnahme

Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella ermächtigt

den Bürgermeister, zur finanziellen Sicherung von investiven

Maßnahmen Kredite bis zu der in der Haushaltssatzung 2015

mit 372.000 Euro festgesetzten Höhe aufzunehmen. Es sind eine

hinreichende Zahl von Angeboten einzuholen sowie die best-

möglichen Konditionen auszuhandeln. Dem Gemeinderat ist über

die getroffene Entscheidung zu berichten.

Beschluss-Nr. 138/2016
Ermächtigungsbeschluss Kauf Multicar

Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella ermächtigt

den Bürgermeister, für den Bauhof der Gemeinde die

Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges einschließlich der Winter-

diensttechnik vorzunehmen und entsprechende Verträge

abzuschließen. Dem Gemeinderat ist über die Vergabe-

entscheidung zu berichten.

Beschluss-Nr. 140/2016
Zuschussgewährung zur Sanierung der Kirchenfassade
2. Teil inkl. Fensteraufarbeitung

Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella gewährt der

evangelischen Kirchgemeinde Probstzella einen Zuschuss in

Höhe von 3.000 Euro zur Sanierung der Kirchenfassade 2. Teil

inkl. Fensteraufbereitung, soweit die Gesamtfinanzierung dieses

Bauabschnittes durch die evangelische Kirchgemeinde gesichert

ist.

Beschluss-Nr. 141/2016
Fördermittelbeantragung „Altes Forsthaus Probstzella –
Sichern von Gemeinschaft durch Kostenteilung“

Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella stimmt der

Fördermittelbeantragung von LEADER-Mitteln für das Projekt

„Altes Forsthaus Probstzella – Sichern von Gemeinschaft durch

Kostenteilung“ zu. Unter dem Vorbehalt der Fördermittel-

bereitstellung stimmt der Gemeinderat der Einheitsgemeinde

Probstzella der als Anlage beigefügten überplanmäßigen

Einnahmen und Ausgaben zu.

Bekanntmachungen

✦ ✦ ✦
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Beschluss-Nr. 142/2016

Fördermittelbeantragung „Heißes Wasser statt Chemie –

neue Wege der Unkrautbekämpfung“

Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella stimmt der

Fördermittelbeantragung von LEADER-Mitteln für das Projekt

„Heißes Wasser statt Chemie – neue Wege der Unkraut-

bekämpfung“ zu.

Unter dem Vorbehalt der Fördermittelbereitstellung stimmt der

Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella der als Anlage

beigefügten überplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben zu.

Beschluss-Nr. 144/2016

Auftragsvergabe Frühbezug Streusalzlieferung Winterdienst-

periode 2016/2017

Der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella beschließt

die Auftragsvergabe von 125 to Streusalz an die Firma

METRAC Berlin

zu 7.913,75 Euro.

Beschluss-Nr. 145/2016

Feststellung der Jahresrechnung 2013

Gemäß § 80 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) stellt

der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella das Ergebnis

der Jahresrechnung 2013 (Tabelle) fest:

Die Solleinnahmen des Verwaltungshaushaltes beinhalten eine Zuführung vom Vermögenshaushalt (§ 22 ThürGemHV) in Höhe

von 16.132,90 Euro.

In den Sollausgaben des Vermögenshaushaltes ist eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 20.215,04 Euro enthalten.
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Beschluss-Nr. 147/2016

Feststellung der Jahresrechnung 2014

Gemäß § 80 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) stellt

der Gemeinderat der Einheitsgemeinde Probstzella das Ergebnis

der Jahresrechnung 2014 (Tabelle) fest:

Beschluss-Nr. 148/2016

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013

und 2014

Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella beschließt gemäß § 80

Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) die Entlastung

des Bürgermeisters Herrn Sven Mechtold ab dem 9. Oktober 2013

für das Haushaltsjahr 2013 und für das Haushaltsjahr 2014.

Beschluss-Nr. 149/2016

Gestattungsverträge ZWA Saalfeld-Rudolstadt für Trink-

wasserleitung

Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella stimmt den Gestat-

tungsverträgen zwischen der Gemeinde Probstzella und dem

ZWA Saalfeld-Rudolstadt für die Baumaßnahme „Verlegung

Trinkwasserleitung“ in den Ortsteilen Probstzella und Zopten zu.

Beschluss-Nr. 146/2016

Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013

Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella beschließt gemäß

§ 80 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) die

Entlastung des damaligen Bürgermeisters Herrn Marko Wolfram

und des Beigeordneten Herrn Andreas Gloth-Pfaff für das

Haushaltsjahr 2013.

Sollausgaben des Verwaltungshaushaltes beinhalten eine Zuführung zum Vermögenshaushalt (§ 22 ThürGemHV) in Höhe

von 42.104,89 Euro.

In den Sollausgaben des Vermögenshaushaltes ist eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 137.664,13 Euro enthalten.
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VOLLSPERRUNG
Bahnübergang Reichenbach

Donnerstag 11.08.2016 22.00 Uhr bis

Freitag 12.08.2016 08.00 Uhr

Fäkalentsorgung durch den
Zweckverband Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt

Die Fäkalentsorgung findet wie folgt statt:

Oberloquitz 04.08.-08.08.2016
Arnsbach 09.08.-10.08.2016
Laasen 11.08.2016 

Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte Abfuhr-

unternehmer räumt die Grundstückskläranlagen und fährt den

Fäkalschlamm mindestens einmal pro Jahr ab. Den Vertretern des

Zweckverbandes und ihren Beauftragten ist ungehindert Zutritt zu

den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren. 

Einen unverbindlichen Tourenplan für das Jahr 2016 entnehmen

Sie auch unserer Homepage

www.zwa-slf-ru.de/abwasser/entsorgung

Grundstückseigentümer, die eine Auflage zur Stilllegung ihrer

Kleinkläranlage erhalten haben, bitten wir um rechtzeitige Ver-

einbarung eines gesonderten Termins für die letzte Entleerung.

Aus arbeitsorganisatorischen Gründen muss die Anmeldung bis

spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Abfuhrtermin

erfolgen. Dies gilt auch für zusätzlich notwendige Entsorgungen.

ZWA

LEHESTEN

Öffnungszeiten
der Stadtbibliothek Lehesten

dienstags von 15.30 bis 17.00 Uhr

Ansprechpartner: Herr Johannes Heyl

GRÄFENTHAL

Bekanntmachungen

Bekanntmachung
der Satzungen des ZWA Saalfeld-Rudolstadt

Aufgrund des § 22 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die kommunale

Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG verweist die Stadt Gräfenthal

auf die folgende öffentliche Bekanntmachung des ZWA

Saalfeld-Rudolstadt:

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

für die Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-

Rudolstadt hat die

Neufassung der Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Straßenentwässerung des ZWA
Saalfeld-Rudolstadt

und die

Satzung über die Erhebung einer Kommunalabgabe
zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
des ZWA Saalfeld-Rudolstadt

im Amtsblatt 07/2016 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt,

der Städte Saalfeld/Saale, Rudolstadt und Bad Blankenburg

am 18. Juni 2016 öffentlich bekanntgemacht.

Bekanntmachung
der Satzungen des ZWA Saalfeld-Rudolstadt

Aufgrund des § 22 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die kommunale

Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG verweist die Gemeinde

Probstzella auf die folgende öffentliche Bekanntmachung des

ZWA Saalfeld-Rudolstadt:

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

für die Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-

Rudolstadt hat die

Neufassung der Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Straßenentwässerung des ZWA
Saalfeld-Rudolstadt

und die

Satzung über die Erhebung einer Kommunalabgabe
zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
des ZWA Saalfeld-Rudolstadt

im Amtsblatt 07/2016 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt,

der Städte Saalfeld/Saale, Rudolstadt und Bad Blankenburg

am 18. Juni 2016 öffentlich bekanntgemacht.

An alle Anwohner im Lichtenhainer Weg,
Staupbesenfleck, Alte Landstraße und

Weidigstraße in Gräfenthal

Auf Grund der Demontage der Freileitung durch die TEAG
kommt es ab Mittwoch, dem 10. August 2016 bis auf
Weiteres zur Abschaltung der Straßenbeleuchtung in diesen
Straßenbereichen. 

Die Stadt Gräfenthal ist bemüht, die neuen Beleuchtungsmasten

nach Demontage der alten zeitnah zu installieren.

P. Paschold

Bürgermeister
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Sprechstunde

der Schiedsstelle Gräfenthal

am Donnerstag, dem 11. August 2016

von 17.00 bis 18.00 Uhr

im Rathaus Gräfenthal

nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat (Tel. 03 67 03/88 90).

Fundsachen

Tragbares Festnetztelefon „Sinus C33“

Fundort: OT Gebersdorf vor Haus Nr. 16

braune Geldbörse

Fundort: Stadtpark

Beschlüsse

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal fasste in der Stadtrats-

sitzung am 29. Juni 2016 im öffentlichen Teil folgende

Beschlüsse:

Beschluss-Nr. SG/BV/153/2016

Beantragung Zuwendung Anschaffung Drehleiter DLK 18/12

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die Beantragung von
Fördermitteln 2017 für die Anschaffung einer Drehleiter DLK
18/12 in Höhe von 160.000,00 Euro.

Beschluss-Nr. SG/BV/155/2016

Auftragsvergabe für Bezug Streusalzlieferung Winterdienst-

periode 2016/2017

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die Auftragsvergabe
von 50 to Streusalz an die Firma

METRAC Berlin

zu 3.165,50 Euro.

Beschluss-Nr. SG/BV/156/2016

Stellungnahme zum Entwurf des Abschnitts 3.2.2 Vorrang-

gebiete Windenergie des Regionalplanes Ostthüringen

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal bestätigt die Stellungnahme zum
Entwurf des Abschnittes 3.2.2 Vorranggebiete Windenergie im
Rahmen der Änderung des Regionalplanes Ostthüringen und
beschließt, für das ausgelegte Gebiet keine Flächen zur Verfügung
zu stellen.

Beschluss-Nr. SG/BV/157/2016

Ermächtigung des Bürgermeisters zum Abschluss Ingenieur-

vertrag Hochwassermaßnahme

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal ermächtigt den Bürgermeister
der Stadt Gräfenthal zur Unterzeichnung eines Ingenieurvertrages
„Instandsetzung Gebersbach im OT Gebersdorf im Rahmen der
Beseitigung von Hochwasserschäden IF 004164“ mit dem
Bauplanungsbüro Wohlfarth.

Beschluss-Nr. SG/BV/158/2016

Vergabe von Bauleistungen

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal vergibt die Bauleistung
„Ersatzneubau Durchlass Kumbach OT Gebersdorf im Rahmen
der Beseitigung von Hochwasserschäden IF 1038“ an die Firma

STRABAG AG
Rudolstadt

Beschluss-Nr. SG/BV/159/2016

Vergabe von Bauleistungen

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal vergibt die Bauleistung
„Ersatzneubau Durchlass Buchbach Mühle OT Buchbach im
Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden IF 1037“ an
die Firma

BARU Hoch- und Tiefbau GmbH
Rudolstadt

Beschluss-Nr. SG/BV/160/2016

Baumaßnahmen Lichtenhainer Weg, Auftragsvergabe

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt, die Firma Schwall +
Mayer Hochbau und Tiefbau GmbH, Zum Mühlenberg 9, 07806
Neustadt/Orla mit folgenden Leistungen zu beauftragen:

l. Erneuerung Natursteinrinne –
Bereich Haus Nr. 9 - 15, Lichtenhainer Weg

Kostenangebot: 6.555,26 Euro Brutto

2. Einbau Straßeneinlauf im Kurvenbereich Lichtenhainer Weg

Kostenangebot: 2.446,01 Euro Brutto

3. Straßenbeleuchtung 2. BA Lichtenhainer Weg

Kostenangebot: 1.508,03 Euro Brutto

4. Straßenbeleuchtung 3. BA Lichtenhainer Weg

Kostenangebot: 8.881,22 Euro Brutto

Bedarfsposition Deckschicht 4.584,48 Euro Brutto

Bedarfsposition Tragschicht 7.400,85 Euro Brutto

Bedarfsposition Bit. Befestigung schneiden
2.453,19 Euro Brutto

Bedarfsposition Bit. Befestigung aufbrechen/entsorgen
938,79 Euro Brutto

5. Reparatur Bachverrohrung

Bereich Haus Nr. 17/19, Lichtenhainer Weg

Kostenangebot: 2.826,25  Euro Brutto

Der Bürgermeister wird mit der Unterzeichnung beauftragt.
Er wird ermächtigt, die in Angebot Nr. 4 ausgewiesenen Bedarfs-
positionen bei Erforderlichkeit nachträglich zu beauftragen.

Beschluss-Nr. SG/BV/161/2016

Sitzungstermine des Stadtrates II. Halbjahr 2016

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt den beiliegenden
Sitzungsplan für das 2. Halbjahr 2016.

Beschluss-Nr. SG/BV/158/2016

Fertigung der Niederschriften der Stadtratssitzungen

Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt, dass für die
Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse Ergebnis-
protokolle abgefasst werden.
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Fäkalentsorgung durch den
Zweckverband Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt

Die Fäkalentsorgung LIPPELSDORF verschiebt sich aus
technischen Gründen wie folgt:

Lippelsdorf 01.09.-05.09.2016

Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte Abfuhr-

unternehmer räumt die Grundstückskläranlagen und fährt den

Fäkalschlamm mindestens einmal pro Jahr ab.  Den Vertretern des

Zweckverbandes und ihren Beauftragten ist ungehindert Zutritt zu

den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren. 

Einen unverbindlichen Tourenplan für das Jahr 2016 entnehmen

Sie auch unserer Homepage

www.zwa-slf-ru.de/abwasser/entsorgung

Grundstückseigentümer, die eine Auflage zur Stilllegung ihrer

Kleinkläranlage erhalten haben, bitten wir um rechtzeitige Ver-

einbarung eines gesonderten Termins für die letzte Entleerung.

Aus arbeitsorganisatorischen Gründen muss die Anmeldung bis

spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Abfuhrtermin

erfolgen. Dies gilt auch für zusätzlich notwendige Entsorgungen.

ZWA

NACHRUF

Am 4. Juli 2016 verstarb

unser ehemaliger Wassermeister

des Wasserwerkes der Stadt Gräfenthal

Herr Alfred Schneider

Wir bedauern den Verlust eines zuverlässigen,

hilfsbereiten und geachteten Kollegen.

Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Stadt Gräfenthal

Peter Paschold
Bürgermeister

Gräfenthal, im Juli 2016

ENDE
AMTLICHER  TEIL

Bereitschaft der Ärzte

Zu erfragen über die Rettungsleitstelle Saalfeld:

Telefon 0 36 71/99 00

In dringenden Fällen über:

Notruf 112

VG Schiefergebirge

NICHTAMTLICHER  TEIL
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1991 begann alles mit einem Wartburg 353 und die Firmen-
gründerin Doris Schnorr war Inhaber, Pflegedienstleiterin und
einzige Fachkraft im ersten Leutenberger Pflegedienst.

Nach arbeitsreichen Monaten, in denen sie tagein tagaus allein
für die Pflege und das Wohl ihrer Patienten zur Stelle war, kam
kaum zwei Jahre später die erste Angestellte hinzu.

Heute, 25 Jahre später, ist es Zeit, einen Blick in die Vergangen-
heit zu werfen. Allerhand Erfreuliches, Amüsantes und Kurioses
hat sich im Laufe der Jahre ereignet. Das Unternehmen ist
gewachsen, durch schwere aber auch durch viele schöne Zeiten
gegangen und kann heute voller Stolz auf ein Vierteljahrhundert
Firmengeschichte zurück blicken.

Mit der steigenden Zahl an Mitarbeitern und neuen Richtlinien
des Gesundheitswesens sind auch die Angebote für Patienten
umfassender geworden. Längst geht es nicht mehr einzig um die
krankenpflegerische Versorgung – von der Pflegeberatung über
die häusliche Betreuung oder der Begleitung an Demenz
erkrankter Patienten bis hin zur Urlaubsvertretung selbst
pflegender Angehöriger reicht heute die Angebotspalette des
Pflegedienstes und ist somit stark aufgestellt gegenüber anderen
regionalen Dienstleistern in diesem Bereich.

Nicht zuletzt ist auch das Einzugsgebiet des Unternehmens ein
Baustein für das langjährige Bestehen. Von Hohenwarte über die
Stauseeregion bis Altenbeuthen sowie bis Lehesten und die
Oberlandregion erstreckt sich das Wirkungsfeld der Ambulanten
Pflege.

Ob in eigener Anreise oder mit dem kostenfreien Fahrdienst
fanden sich über 70 Gratulanten in den Nachmittagsstunden ein,
um bei Musik und Kuchen ein paar gemeinsame Stunden zu
begehen.

Zwischen liebevoll hergestelltem Gebäck der Unterloquitzer
Konditorei „Sandras Backstube“ und kalten wie warmen
Getränken stand für die Besucher auch ein besonderes Buffet
bereit.

Kulinarische Köstlichkeiten, vor Ort frisch zubereitet vom
deutschen Grill- und Barbecue Meister Sven Krökel, lockten mit
Salaten, Fleisch und Gemüse-Variationen bis hin zu ebenfalls
warmen Dessert.

Nach der feierlichen Eröffnung des Festes durch Inhaberin und
Pflegedienstleiterin Doris Schnorr sorgten auch die insgesamt
neun Mitarbeiter mit vorbereiteten Gedichten und Danksagungen
für einen gelungenen Nachmittag für Gastgeber und die zahlreich
erschienenen Gäste.

Melanie Klementz
Pflegedienst Doris Schnorr

25 Jahre Pflegedienst Doris Schnorr

Am 15. Juli 2016 fand im Kulturhaus Kleingeschwenda die
Feierlichkeit anlässlich des 25. Jahrestages der Firmengründung
des in Leutenberg ansässigen Pflegedienstes Doris Schnorr statt.

Neben Mitarbeitern, Ehemaligen, Ärzten, dem Team der
Apotheke Leutenberg und Freunden waren besonders die
Patienten der Ambulanten Krankenpflege zu einem bunten
Rahmenprogramm geladen.
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PROBSTZELLA

Staatliche Grundschule

Probstzella

Unsere Schulanfänger

In unsere Schule werden dieses Jahr eingeschult:

Bergner, Oskar Kleinneundorf

Bergner, Till Oberloquitz

Georgi, Luca Unterloquitz

Kuropka, Rafael Oberloquitz

Langbein, Nils Probstzella

Naber, Jonas Marktgölitz

Rommel, Finn Lichtentanne

Betz, Adriana Probstzella

Eberhardt, Zoe Schlaga

Nepold, Emily Zopten

Nitschke, Lilly Oberloquitz

Renner, Lara Arnsbach

Schöler, Mia Limbach

Skotorzik, Leonie Kleinneundorf

Stapel, Hermine Probstzella

Treuner, Mathilda Probstzella

Wir wünschen allen Kindern unserer Schule einen guten Start

in das neue Schuljahr und viel Freude beim Lernen.

Wir freuen uns auf euch!

Das Team

der Grundschule Probstzella

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

für Städte u. Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Rufnummern des Bereitschaftsdienstes

- amtl. Abt.-Ltr.Wasserversorgung Saalfeld

0173/3 79 13 05

- amtl. Abt.-Ltr.Wasserversorgung Rudolstadt

0173/3 79 13 07

- amtl. Abt.-Ltr.Abwasser

0173/3 79 13 03

ZWA

Schützengesellschaft 1896

Probstzella e.V.

Termine

Donnerstag, 18. August 2016 

18.30 Uhr Schießtraining in Ebersdorf

Donnerstag, 1. September 2016 

19.00 Uhr Treff im Vereinszimmer

„Altes Forsthaus“ Probstzella

Die Mitglieder des BdV 

werden zum Heimatnachmittag eingeladen:

Dienstag, 16. August 2016

14.00 Uhr „Altes Forsthaus“ Probstzella

Dienstag, 30. August 2016

14.00 Uhr „Altes Forsthaus“ Probstzella

Bund der Vertriebenen e.V.

Fischerverein

„Loquitzgrund“ e.V. Probstzella

Nachtangeln

Samstag, 20. August 2016

14.00 Uhr Angeln am Teich Marktgölitz

Samstag, 3. September 2016

07.30 Uhr Arbeitseinsatz am Teich

Veranstaltungen

im Rahmen der 900-Jahrfeier

Samstag, 3. September 2016 

10.30 Uhr Lokalhistorische Wanderung

zum Herrenbruch

und Enthüllung der Infotafel

im Ziermannsbruch

Treffpunkt im Park „Haus des Volkes“

Freitag, 9. September 2016 

18.00 Uhr Konzert in der Kirche Probstzella

„900 Jahre Musik“

mit der Musikschule Saalfeld

900 Jahre Probstzella
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Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten

Sonntag, 7. August 2016 

09.00 Uhr Lichtentanne Gottesdienst im Zelt

zum Feuerwehr- und Dorffest

Samstag, 13. August 2016 

13.00 Uhr Lichtentanne Trauung

Lichtentanne Taufgottesdienst

Sonntag, 14. August 2016 

09.00 Uhr Oberloquitz

10.15 Uhr Probstzella

Samstag, 20. August 2016 

14.00 Uhr Döhlen Goldene Hochzeit

17.00 Uhr Großgeschwenda Sommerkonzert

mit den Dorf-Musikanten

Sonntag, 21. August 2016 

09.00 Uhr Marktgölitz

10.15 Uhr Unterloquitz

Donnerstag, 25. August 2016 

15.00 Uhr Probstzella Seniorenzentrum Bocksberg

Sonntag, 28. August 2016 

09.00 Uhr Schlaga

10.15 Uhr Lichtentanne

Einladung zum 

Literaturkreis Probstzella

Liebe Literaturfreunde!

Nach der Sommerpause treffen wir uns wieder bei Gesprächen

über Bücher, über Gott und die Welt, über Ayurveda oder auch

über das Leben in China … oder über ganz andere Themen!

Interessenten können uns gern begleiten auf dem Weg und

zuhören oder mit uns diskutieren.

Wir sehen uns im Pfarrhaus Probstzella:

Donnerstag, 22. September 2016

19.30 Uhr Anne Gesthuysen

„Wir sind doch Schwestern“

Wie schafft man es, so alt zu werden? Gertrud hat

lange genug Zeitung gelesen, um auf diese Frage zu

antworten: „Starker Kaffee ohne alles und jeden

Tag um elf Uhr einen Schnaps!“ 

Was man in hundert Jahren schafft, erzählt Anne

Gesthuysen beim Treffen der drei Schicksal

erprobten, aber äußerst patenten Schwestern

Gertrud, Paula und Katty.

Donnerstag, 27. Oktober 2016

19.30 Uhr Deepak Chopra

„Die Rückkehr des Rishi: Mein Weg“

Der Arzt auf der Suche nach dem, was wirklich

heilt. Chopra ist der wohl bekannteste ameri-

kanisch-indische Ayurveda-Arzt und wir begleiten

ihn auf seinem Weg vom überzeugten Schul-

mediziner in die Welt des Ayurveda.

Donnerstag, 24. November 2016

19.30 Uhr Pearl S. Buck

„Die gute Erde“

Die Lebensgeschichte von Wang Lung von seiner

Hochzeit an. Das Leben auf dem Lande und in der

Stadt wird aus chinesischer Perspektive erzählt,

dabei prägt ein kleines Stück Land das Auf und Ab

des Lebenslaufes.

Wir laden ein und freuen uns über jeden neuen oder

bekannten Bücherfreund in unserer Leserunde!

Beratungsmobil

der Thüringer Energie AG

am Montag, dem 22. August 2016

von 10.00 bis 12.00 Uhr

in Lehesten auf dem Marktplatz

Mobile Räucherei/Fischfeinkost

aus eigener Produktion

Enrico Bartnik – Katzhütte

am Mittwoch (alle vierzehn Tage)

von 08.30 bis 15.00 Uhr

auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Reichel

Informationen

LEHESTEN

Evang.-luth. Kirchgemeinden

im Kirchspiel Probstzella

Information …

… für alle Teilnehmer der Busfahrt Schloss Moritzburg/

Schloss Wackerbarth am 27. August 2016:

TREFFPUNKT:

06.50 Uhr Bushaltestelle am

ehemaligen „Tegut-Markt“

Feuerwehrverein Probstzella e.V.
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Monatsmarkt

Der nächste Markttag findet statt:

am Donnerstag, dem 25. August 2016

von 08.00 bis 13.00 Uhr

in der Unteren Marktstraße

Wir bitten die Anlieger in der Unteren Marktstraße und der

Albert-Neumeister-Straße für die Einschränkungen in diesem

Bereich um Verständnis!

Die Händler freuen sich auf Ihr Erscheinen!

Wir gratulieren ganz herzlich

Lehesten

12.08. Frau Margarete Kinzel zum 85. Geburtstag

13.08. Herrn Wolfgang Emmert zum 80. Geburtstag

23.08. Frau Regina Pohl zum 70. Geburtstag

24.08. Frau Erika Grießhammer zum 95. Geburtstag

28.08. Frau Heidrun Bauer zum 70. Geburtstag

03.09. Herrn Helmut Stüber zum 90. Geburtstag

Schmiedebach

20.08. Frau Karin Knobloch zum 75. Geburtstag

❦ ❦ ❦

❦ Geburtstage ❦ Geburtstage ❦

Mitteilung Kirchliche Nachrichten

Herzliche Einladung 

zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen

Samstag, 6. August 2016

10.30 Uhr Lehesten Gottesdienst am Altvaterturm

Sonntag, 7. August 2016

08.30 Uhr Schmiedebach Gottesdienst

Sonntag, 28. August 2016

08.30 Uhr Schmiedebach Gottesdienst

10.00 Uhr Lehesten Gottesdienst

14.00 Uhr Hirzbach Waldgottesdienst

für alle Gemeinden

an der Schwartzenshöhe

bei Hirzbach

Bitte für die weiteren Termine die örtlichen Aushänge beachten!

„Südamerika quer durch – 

vom Pazifik zum Atlantik“

Axel Brümmer & Peter Glöckner

Samstag, 1. Oktober 2016

19.30 Uhr Vorpremiere

im Kulturhaus Lehesten

Karten erhalten Sie in der Stadtinformation Lehesten sowie

an der Abendkasse.

Vorinformation
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GRÄFENTHAL

Zum Geburtstag

Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz,

sondern im Geben.

Wer andre glücklich macht, 

wird glücklich.

André Gide

In diesem Sinne die herzlichsten Glückwünsche sowie für die
Zukunft alles Gute, vor allem persönliches Wohlergehen,
wünscht die Stadtverwaltung Gräfenthal, auch im Namen
des Stadtrates der Stadt Gräfenthal, allen Jubilaren im
Monat August 2016:

Gräfenthal

08.08. Herrn Siegfried Wagner zum 80. Geburtstag

17.08. Frau Berta Erben zum 90. Geburtstag

Lichtenhain

11.08. Frau Hilda Söllner zum 102. Geburtstag

❧ ❧ ❧

❦ Geburtstage ❦ Geburtstage ❦

Auf diesem Wege

möchte ich mich ganz herzlich

bei allen Verwandten,

Freunden und Bekannten

für die Glückwünsche und

Geschenke anlässlich

meines

100.Geburtstages

bedanken.

Ihr habt meinen Geburtstag

zu einem unvergesslichen

Erlebnis gemacht.

Elisabeth Fischer

Gräfenthal, im Juli 2016

Information an alle Vereine
der Einheitsgemeinde Stadt Gräfenthal

Bitte übermitteln Sie Ihre Termine für die Veranstaltungen
2017 bis zum 31. August 2016 schriftlich an die

Stadt Gräfenthal
Marktplatz 1

oder per E-Mail an

evelyn.grossmann@vg-schiefergebirge.de

Hinweis:

Die Abstimmung der Termine erfolgt in einer Beratung mit dem

Kultur- und Sozialausschuss am 15. September 2016 um 18.00

Uhr im Rathaussaal.

Mitteilung

Grundschule Gräfenthal

Schuleinführung 2016

Für unsere Schulanfänger naht der „große Tag“. Acht Mädchen

und Jungen freuen sich in diesem Jahr auf ihre Einschulung in die

Staatliche Grundschule Gräfenthal.

Am Samstag, dem 13. August 2016 findet um 09.30 Uhr in
der Aula Turnhalle unserer Einrichtung die Feierstunde statt.

Folgende Kinder werden dann in die Reihen unserer Grundschüler

aufgenommen:

Hartung, Leonie OT Marktgölitz

Kraft, Saskia-Sophie Gräfenthal

Krawietz, Luca Gräfenthal

Liebmann, Hannes Gräfenthal

Müller, Julie Maxime OT Lippelsdorf

Müller, Max OT Lichtenhain

Schunke, Rosalie OT Lippelsdorf

Wölkner, Amy Lou OT Gebersdorf

Kerstin Herrmann

Schulleiterin

2-Raum-Wohnung im Probstzella
zu vermieten

52 qm, moderne helle Räume mit offener Küche

220,00 Euro Kaltmiete 

Telefon 03 67 35/73 35 75 oder 0151/12 81 27 46
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SSV „Grün-Weiß“ Gräfenthal e.V.

Neuigkeiten rund um den SSV

Spielvorschau

Erfolgreiche Spielsaison für die Fußballer der Spielgemeinschaft Gräfenthal-Lichte 

Die Stadt Gräfenthal gratuliert der Spielgemeinschaft für die sehr guten Ergebnisse der Spielsaison 2015/2016.

Betreuer und Spieler haben durch ihre Leistungen Gräfentbal und Lichte wiederholt ins Rampenlicht des Fußballs gespielt.

Besonders gratulieren wir der Mannschaft der B-Junioren zur Meisterschaft.

Wir wünschen weiterhin viel Erfolg bei guter Gesundheit!

P. Paschold

Bürgermeister
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Veranstaltungen

Montag, 15. August 2016

14.00 Uhr Schmuckpräsentation

Dienstag, 30. August 2016

13.00 Uhr Fahrt nach Hohenwarte

(Interessenten melden sich bitte bei Frau Schade)

Montag, 5. September 2016

17.00 Uhr Verkehrsteilnehmerschulung

Zu diesen Veranstaltungen sind interessierte Bürgerinnen und

Bürger herzlich eingeladen.

AWO-Ortsverein Gräfenthal

Veranstaltungstipp

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchgemeinde

Gräfenthal /Großneundorf

Herzliche Einladung 

zu den Veranstaltungen der Evangelischen Kirchgemeinde! 

Gottesdienste 

Sonntag, 7. August 2016

09.00 Uhr Großneundorf Kirche

10.00 Uhr Gräfenthal Kirche

Sonntag, 14. August 2016 Schulanfängergottesdienst

10.00 Uhr Gräfenthal Kirche

Sonntag, 21. August 2016

10.00 Uhr Gräfenthal Kirche

Pfarrer i.R. Lange

Andacht im AWO-Pflegeheim „Am Schlossberg“

Dienstag, 9. August 2016

10.45 Uhr Gräfenthal Trinkstüb’l

Der schöne Ort

Samstag, 3. September 2016

15.00 Uhr Gräfenthal Kirche und Krypta

(bis 17.00 Uhr)

Diese thüringenweite Veranstaltungsreihe findet jährlich an

ca. zwölf Sonnabenden und Orten in der Zeit von Mai bis

September statt. In diesem Jahr ist auch unsere Kirchgemeinde

Gastgeberin und erwartet Besucher und Besucherinnen aus ganz

Thüringen.

Die Veranstaltung beginnt mit einem einstündigen Vortragsteil.

Herr Spatke und Pfarrer i. R. Lange werden jeweils eine halbe

Stunde Interessantes zu unserer Krypta und zur Kirche vortragen.

Der Nachmittag klingt bei Kaffee und Kuchen und sicher

interessanten Gesprächen aus.

Chor

Der Chor trifft sich wöchentlich im Wechsel zwischen Gräfenthal

und Probstzella – jeweils mittwochs um 19.30 Uhr im

Pfarrhaus. Momentan ist Sommerpause. Die erste Probe nach

der Sommerpause findet am 10. August in Probstzella statt.

Lebens-Wort: 

„Man sollte nicht im Urlaub ein anderer Mensch sein,

sondern nach dem Urlaub.“

Prof. Dr. med. Gerhard Uhlenbrock, geb. 1929

Konto: Evangelische Kirchgemeinde

Gräfenthal-Großneundorf

IBAN: DE95 8305 0303 0000 3707 54

BIC: HELADEF1SAR

So erreichen Sie unsere Kirchgemeinde:

Büro: dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr

Urlaub

Vom 16. August bis 2. September 2016 hat Diakon Wollmann

Urlaub. Das Büro ist jedoch dienstags geöffnet.

Urlaubsvertretung übernimmt Pfarrer Heiko Rau, Hoheneiche

Telefon 03 67 36/2 23 21.
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Pfarramt: Diakon Jürgen Wollmann

Kirchplatz 3, 98743 Gräfenthal

Telefon 03 67 03/8 03 57

Mobil privat (in dringenden Angelegenheiten

0176/45 70 54 97

E-Mail kirchgemeinde.graefenthal@mail.de

Vielen Dank für die super Beteiligung am Arbeitseinsatz

in Großneundorf

Am 25. Juni 2016 fand wieder unser jährlicher Arbeitseinsatz rund

um die Kirche und auf dem Friedhof in Großneundorf statt.

Viele Helfer rückten an mit Rechen, Besen, Schubkarren,

Motorsensen und vor allem mit Motivation und guter Laune. Und

deshalb war auch dieser Arbeitseinsatz wieder ein voller Erfolg.

Das Ergebnis ist überaus erfreulich und sehr schön anzusehen!

Ein großes Dankeschön an die fleißigen Helfer aus Großneundorf

und Gösselsdorf und an den Sportverein Großneundorf.

Vielen Dank auch an Matthias, Wik und Jürgen, die bereits im

Vorfeld den auf dem Friedhof deponierten Grünschnitt aufgeladen

und abtransportiert haben.

Nach getaner Arbeit darf der gemütliche Teil natürlich nicht

fehlen und so wurde noch in geselliger Runde gegrillt und das

eine oder andere Bierchen bzw. Wässerchen verzehrt.

Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten für die grandiose

Unterstützung!

Eine schöne Zeit und bis zum nächsten Arbeitseinsatz.

Evangelische Kirche Lichtenhain

Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen in unsere

St. Sebastiankirche Lichtenhain ein:

Dienstag, 23. August 2016 

14.00 Uhr Gemeindenachmittag

Veranstaltungstipps

unserer Nachbargemeinden

AUGUST 

Sa-Di, 6.-9. August 2016

Trachtenkirchweih

auf dem Anger in Ebersdorf

Samstag, 13. August 2016

Wald- und Wiesenfest

in Leutenberg

Samstag, 27. August 2016

13.00 Uhr Familientag beim Tennisclub Ludwigsstadt

für jedermann

weitere Infos unter www.tc-ludwigsstadt.de

Dienstag, 30. August 2016

Familienerlebnistag Pilz und Kunst

mit Pilzexperte F. Putzmann und dem Team

Jugendwaldheim Lauenstein

17.00 Uhr Treffpunkt am Parkplatz Straßenhügel

Infos auch unter 0173/8 64 21 53

SEPTEMBER

Samstag, 10. September 2016

10.00 Uhr Tag der offenen Tür bei Wela-Trognitz

in Ludwigsstadt (bis 16.00 Uhr)

„Reise um die Wela-Suppenwelt“ –

buntes Programm für jung und alt

Alfred Schneider verstorben am 4. Juli 2016

wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Christa Jugold verstorben am 11. Juli 2016

wohnhaft gewesen in Buchbach

Martha Lässig verstorben am 17. Juli 2016

wohnhaft gewesen in Lichtenhain

Wir gedenken der Verstorbenen ✞

Neuapostolische Kirche Gräfenthal

Mühlbrücke 3 in Gräfenthal

Zu den Gottesdiensten in der Neuapostolischen Kirche

Gräfenthal ist jedermann herzlich eingeladen:

sonntags

09.30 Uhr Gottesdienst

Nähere Informationen erhalten Sie auch 

in unserem Schaukasten unter obiger Adresse sowie 

bei Ronald Schmidt, Telefon 03 67 03/8 00 39.

Gemeinden in der Umgebung befinden sich in:

- Neuhaus, Schmalenbuchener Straße 60

- Saalfeld, Zetkinstraße 7

ENDE NICHTAMTLICHER TEIL


